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vom 20. September 1965 über die Organisation des 
ärztlichen Begutachtungswesens (Verfügungen und Mit
teilungen Nr. 20/1965 S. 157).

§3
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 1. Oktober 1968

Der Minister für Gesundheitswesen

I. V.: OMR Dr. G e h r i n g 
Staatssekretär und 

Erster Stellvertreter des Ministers

Anordnung Nr. 4* 
über die Bildung 

der VEB Konzert- und Gastspieldirektionen 
und die Umbildung der Zentrale 

der Deutschen Konzert- und Gastspieldirektion

vom 26. September 1968

Zur Änderung der Anordnung vorp 11. Februar 1960 
über die Bildung von VEB Konzert- und Gastspiel
direktionen und die Umbildung der Zentrale der Deut
schen Konzert- und Gastspieldirektion (GBl. I S. 128) 
in der Fassung der Anordnung Nr. 2 vom 23. Mai 1961 
(GBl. II S. 209) wird folgendes angeordnet:

• Anordnung Nr. 3 vom 14. Mal 1962 (GBl. II Nr. 39 S. 352)

§1
Im § 3 Absätze 1, 2 und 5, § 4 Abs. 2 und § 5 wird 

die Bezeichnung „Deutsche Künstleragentur“ in 
„Künstler-Agentur 

der Deutschen Demokratischen Republik“ 
geändert.

§2
Der §3 Absätze 3 und 4 erhält folgende Fassung:

„(3) Das Zusammenwirken der Künstler-Agentur 
der Deutschen Demokratischen Republik mit dem 
Staatlichen Rundfunkkomitee, dem Deutschen Fern
sehfunk, dem VEB Deutsche Schallplatten und den 
VEB Konzert- und Gastspieldirektionen sowie ande
ren Einrichtungen wird durch Abschluß von Rah
menverträgen geregelt.

(4) Der Künstler-Agentur der Deutschen Demokra
tischen Republik obliegt die Publizierung und zen
trale Wertung zur Popularisierung der Gastspiele 
von Künstlern und Ensembles aus der Deutschen 
Demokratischen Republik im Ausland und West
deutschland sowie der selbständigen politischen Ein
heit Westberlin und von Künstlern und Ensembles 
aus dem Ausland und Westdeutschland sowie der 
selbständigen politischen Einheit Westberlin in der 
Deutschen Demokratischen Republik.“

§3
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Septem

ber 1968 in Kraft.
Berlin, den 26. September 1968

Der Minister für Kultur
G y s i

Hinweis auf Verkündungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 589

Anordnung Nr. Pr. 10 vom 5. Juli 1968 — Forstsaatgut und Forstpflanzen —, 32 Sei
ten, 0,80 M

Dieser Sonderdruck ist über den Zentral-Versand Erfurt,
501 Erfurt, Postschließfach 696, zu beziehen.

Darüber hinaus ist dieser Sonderdruck auch gegen Barzahlung und Selbstabholung 
(kein Versand) in der Buchhandlung für amtliche Dokumente,

1054 Berlin, Schwedter Straße 263, erhältlich.


